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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 
und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen 
werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die Haushaltssat-
zung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Amtsgebäude 
in 23923 Schönberg, Amtsstraße 02, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (nach Terminvereinbarung) für sieben Tage nach 
Bekanntmachung öffentlich aus.

gez. Dr. Erhard Huzel
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dassow

Betrifft: Satzung der Stadt Dassow über den  
Bebauungsplan Nr. 36 „Wohnbauentwicklung zwischen 
Bahnhofstraße und Gewerbegebiet“ (Teilbereich 1)

hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadt Dassow hat den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 
zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, zur interkommunalen 
Abstimmung durch Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 
2 Abs. 2 BauGB sowie zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB in ihrer Sitzung am 07. Oktober 2025 beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Zentralbereich 
des Stadtgebietes Dassow zwischen der „Bahnhofstraße“ im 
Westen und dem Gewerbegebiet „Holmer Berg“ im Osten. Die 
genaue Lage kann der beiliegenden Übersichtskarte entnom-
men werden.

Übersichtsplan: mit Darstellung des Plangeltungsbereichs

Mit der Planung werden folgende Planungsziele verfolgt:
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Wohnbebauung,
- Sicherung einer verkehrlichen Anbindung und Schaffung 

einer neuen Verkehrsachse im Stadtgebiet sowie
- Schaffung von Grünverbindungen mit Aufenthaltsqualität 

mit Anbindung an den “Holmer Wald“.
Zum Zwecke der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB wird der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit ört-
lichen Bauvorschriften sowie der dazugehörige Entwurf der 
Begründung (mit Umweltbericht) und die planungsbezogenen 
Anlagen gemäß u.a. Auflistung in der Zeit

vom 02.03.2026 bis einschließlich 02.04.2026
auf der Internetseite des Amtes Schönberger-Land unter fol-
gender Adresse veröffentlicht:
https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schönberger-Land/
Bekanntmachungen/Auslegungen

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht 
zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensa-
tion von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge 
aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehrauf-
wendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

5. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebunde-
ne Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht 
gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen.

6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen be-
rechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen 
bzw. Mehrauszahlungen.

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 
GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitions-zuwen-
dungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des 
Teilhaushaltes.

8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für lau-
fende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 4 GemHVO-
Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 
GemHVO-Doppik werden für übertragbar erklärt. Die Über-
tragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sei 
bleiben längstens bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres 
verfügbar.

§ 9
Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -2.203.715 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -4.364.342 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 14.646.874 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 09.02.2026 erteilt.
Lüdersdorf, den 12. Februar 2026
gez. Dr. Erhard Huzel Siegel
Bürgermeister

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsicht-
lichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde des Land-
kreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen sind am 09.02.2026 wie folgt bekanntgegeben 
worden:
Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen reduziert sich um den Betrag der 
Zuwendungen Dritter für Investitionen, die bisher nicht für die 
Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2026 veranschlagt sind. 
Zusätzlich eingehende investive Einzahlungen mit Ausnahme 
von zweckgebundenen Zuweisungen sind zur Verringerung des 
Kreditbedarfes einzusetzen. Der Grundsatz der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit ist bei den Investitionsvorhaben zwingend zu 
berücksichtigen, Einsparungsmöglichkeiten und Angebote sind 
dementsprechend zu nutzen. Bei der Vergabe von Aufträgen 
sind die maßgeblichen nationalen und EU-Rechtsvorschriften 
über die Ausschreibung und Vergabe von Leistungen zu beach-
ten. Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen sind nicht 
in der Haushaltssatzung enthalten.
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Wasser- und Verkehrskontor GmbH, Neumünster; in der 
Fassung vom 01.08.2025

• Lärmtechnische Untersuchung: Sportlärm
Wasser- und Verkehrskontor GmbH, Neumünster; in der 
Fassung vom 01.08.2025

• Abwägungsentscheidung § 3(1) u. § 4(1) BauGB
in der Fassung vom 03.09.2025

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar 
(die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen 
ebenfalls (mit) aus):

Schutzgut Mensch/ menschliche Gesundheit
Hinsichtlich der Lärmemissionen besteht durch die bestehen-
den Straßen eine Vorbelastung des Gebietes.
In der Lärmtechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm wird 
die Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach DIN 4109- 1 als 
passive Lärmschutzmaßnahme empfohlen.
Laut der Lärmtechnischen Untersuchung zum Sportlärm beste-
hen „gegen die Aufstellung des B-Planes Nr. 36 und Ausweisung 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) […] aus schalltechnischer Sicht 
keine Bedenken. Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Sport-
anlagenlärm sind nicht erforderlich. Dies gilt auch für den Fall, 
dass die Sportanlage auch nach Umsetzung der übrigen Pla-
nungen im Teilabschnitt 2 des Geltungsbereiches des B-Planes 
Nr. 36 bestehen bleibt.“
Die visuelle Wahrnehmung sowie die Erholungsnutzung werden 
durch die Änderung beeinflusst. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind jedoch nicht zu erwarten.

Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt
Pflanzen
Streng geschützte Pflanzenarten konnten nicht nachgewiesen 
werden. Mit der Umsetzung der Planung werden Biotope besei-
tigt. Die Beseitigung der Biotope wird im Rahmen der Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt.
Neben Flächen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sind Neuanpflanzungen von Bäumen 
und Sträuchern vorgesehen, wodurch neue Biotope geschaffen 
werden. Bei Rodung und im Zuge von Bauarbeiten gefundene 
Feldsteine sollen entlang der neu anzupflanzenden und den zu 
erhaltenden Gehölzstrukturen verbracht werden.
Da keine Rodungen von nach §18 NatSchAG M-V geschützten 
Einzelbäumen geplant sind, sind keine Ersatzpflanzungen nötig.
Tiere
Im Vorhabengebiet kommen Arten des Anhang IV der FFH-Richt-
linie sowie Arten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie vor. 
Bei Einhaltung / Umsetzung der im Umweltbericht genannten 
Maßnahmen kann eine Beeinträchtigung dieser ausgeschlos-
sen werden. Es ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
zu beantragen.
Biologische Vielfalt
Vorhabenbedingt kann es zu einem Rückgang der Biologi-
schen Vielfalt kommen. Durch den Erhalt und die Integration 
von Biotopverbundstrukturen wie Gehölzstrukturen, Säumen/ 
Altgrasstreifen u.ä. in die Planung kann der Biotopverbund 
aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden. Erhebliche 
Beeinträchtigungen von Schutzgebieten können ausgeschlos-
sen werden.

Schutzgut Boden
Durch die geplante Versiegelung und Bebauung ist mit erheb-
lichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu rechnen. 
Es bestehen jedoch auch Maßnahmen zur Begrenzung der Flä-
chenversiegelung. Für den Umgang mit Boden im Rahmen der 
Erschließungsplanung und bauzeitlichen Ausführung werden 
entsprechende Maßnahmen im B-Plan festgesetzt. Der Eingriff 
in die Bodenfunktionen und die Versiegelung werden durch den 
notwendigen Ausgleich für Versiegelung berücksichtigt.

Schutzgut Wasser
Grundwasser
Infolge der geplanten Versiegelung und Bebauung sind Beein-
trächtigungen der Grundwasserneubildung zu erwarten.

Zudem werden die Unterlagen und der Inhalt dieser Bekanntma-
chung in das Bau- und Planungsportal M-V eingestellt: https://
www.bauportal-mv.de/bauportal/Plaene_in_Aufstellung

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die oben ge-
nannten Planunterlagen während der Veröffentlichungsfrist 
vom 02. März 2026 bis einschließlich 02. April 2026 als weitere 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, 
Fachbereich IV, 1. OG, an der Aushangtafel, in 23923 Schönberg, 
während folgender Zeiten:
- Montag - Donners-

tag
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,

- Dienstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
- Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und darüber hinaus nach vorheriger Terminabstimmung (Tel.-
Nr. 038828/330-1410) zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Während der Veröffentlichungsfrist können alle an der Pla-
nung Interessierten die Planunterlagen gemäß u.a. Auflistung 
sowie die u.a. umweltbezogenen Informationen einsehen und 
Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungs-
zeiten zur Niederschrift abgeben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können, sofern die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und der Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.
Die Stellungnahmen sollen vorzugsweise elektronisch per E-
Mail an die E-Mail-Adresse bauleitplanung@schoenberger-land.
de übermittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen 
aber auch auf anderem Wege schriftlich abgegeben werden.
- Postanschrift des Amtes: Amt Schönberger Land, Dassower 

Straße 4, 23923 Schönberg
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind.
Folgende Planunterlagen stehen zur Verfügung und werden 
veröffentlicht/ausgelegt:
• Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 (Plandokument)

B2K Architekten & Stadtplaner – Kühle und Koerner PartG 
mbB, Kiel; in der Fassung vom 03.09.2025

• Entwurf der Begründung mit Umweltbericht
B2K Architekten & Stadtplaner – Kühle und Koerner PartG 
mbB, Kiel; in der Fassung vom 03.09.2025 (Begründung Teil I)
Ökologische Dienst Ortlieb GmbH, Rostock; in der Fassung 
vom 11.02.2026 (Umweltbericht als Teil II der Begründung)

• Bericht zur Biotopkartierung
Ökologische Dienst Ortlieb GmbH, Rostock; in der Fassung 
vom 21.07.2025

• Artenschutzfachbeitrag
Ökologische Dienst Ortlieb GmbH, Rostock; in der Fassung 
vom 11.02.2026

• FFH-Verträglichkeitsprüfung
Gutachterbüro Martin Bauer, Grevesmühlen, in der Fassung 
vom 15.08.2025

• Entwässerungskonzept mit Anlagen
Ingenieurbüro Möller, Grevesmühlen; in der Fassung von 
09/2025

• Bodengutachten
Baustoff- und Umweltlabor GmbH, Friedrichsmoor; in der 
Fassung vom 16.09.2025

• Verkehrsgutachten
Wasser- und Verkehrskontor GmbH, Neumünster; in der 
Fassung vom 05.08.2025

• Lärmtechnische Untersuchung: Verkehrslärm
Wasser- und Verkehrskontor GmbH, Neumünster; in der 
Fassung vom 06.08.2025

• Lärmtechnische Untersuchung: Gewerbelärm
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Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amtes 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/
Bekanntmachungen einsehbar.
Dassow, den 17.02.2026
gez. Kerstin Weiss (Siegel)
Bürgermeisterin der Stadt 
Dassow

Information des Amtes: Ablauf der  
Baumaßnahme Tannenweg in Selmsdorf
Die Baumaßnahme am Tannenweg ist durch eine Vielzahl äu-
ßerer Faktoren beeinflusst worden.
Der Auftrag für Planung, Ausschreibung und Baudurchführung 
wurde am 04.04.2025 an das Ingenieurbüro übergeben – ver-
bunden mit der Bitte, die Ausschreibungsunterlagen möglichst 
noch vor den Sommerferien zu erstellen, um eine Beauftragung 
eines Bauunternehmens unmittelbar danach zu ermöglichen.
Zur Nutzung von Synergieeffekten und zur Reduzierung der Ge-
samtkosten sollte die Maßnahme gemeinsam mit Arbeiten in der 
Lübecker Straße umgesetzt werden. Die dortige Neuverlegung 
der Trinkwasserleitung durch den Zweckverband verzögerte 
sich jedoch bis zum 19.09.2025. Erst im Anschluss konnten die 
Ausschreibungsunterlagen final erstellt werden.
Aufgrund der Dringlichkeit wurde mit dem Vergabeverfahren 
bereits am 10.09.2025 – noch vor der endgültigen Abnahme 
der Trinkwasserleitung – begonnen, so dass mit Abschluss des 
Vergabeverfahrens und der Rückmeldung des beauftragten 
Unternehmens am 05.11.2025 sämtliche Voraussetzungen für 
den Baubeginn vorlagen.
Bereits am 06.11.2025 fand eine Bauanlaufbesprechung statt, in 
deren Rahmen eine Anliegerinformation erarbeitet wurde. Diese 
ging am 11.11.2025 bei der Verwaltung ein, wurde umgehend frei-
gegeben und am 13.11.2025 durch das Bauunternehmen verteilt.
Aufgrund der einsetzenden Witterung mit Temperaturen unter 
5 °C musste von dem ursprünglich vorgesehenen sechswöchi-
gen Vorlauf der Anliegerinformation abgewichen werden, um 
die Asphaltarbeiten noch vor Beginn der Frostperiode und der 
saisonalen Schließung der Mischwerke durchführen zu können.
Im Bauverlauf wurden zusätzliche Arbeiten erforderlich, die 
eine längere Sperrung nach sich zogen. Hierzu zählten unter 
anderem die partielle Verstärkung der Asphaltunterlage, die 
teilweise Erneuerung von Borden, Schächten und Abläufen, 
notwendige Verkehrseinschränkungen im Bereich der B104 zur 
Baustellenlogistik, Nacharbeiten an technischen Einbauten, die 
Sanierung einer Kontaktschleife, Markierungsarbeiten sowie 
Anpassungen im Ablauf der Fräsarbeiten.
Aus wirtschaftlichen Gründen sowie vor dem Hintergrund dieser 
zusätzlichen Maßnahmen wurde auf einen Wochenend-Einbau 
– der mit erheblichen Mehrkosten verbunden gewesen wäre – 
verzichtet.
Die Asphaltierungsarbeiten waren ursprünglich für den 26. und 
27.11. geplant, mussten jedoch witterungsbedingt um einen Tag 
verschoben werden.
Ein größerer zeitlicher Vorlauf für die Anliegerinformation sowie 
eine kürzere Gesamtbauzeit am Tannenweg wären ausschließ-
lich ohne die parallele Durchführung der Maßnahme in der Lü-
becker Straße möglich gewesen. Dies hätte jedoch erhebliche 
Kostensteigerungen sowie eine deutlich längere Sperrung der 
Lübecker Straße – insbesondere für den Bus- und Durchgangs-
verkehr voraussichtlich bis April 2026 – zur Folge gehabt.
Die getroffenen Entscheidungen erfolgten unter sorgfältiger 
Abwägung von Wirtschaftlichkeit, Verkehrsbelastung und bau-
licher Notwendigkeit.

Durch die Begrenzung der Versiegelung und die lokale Versicke-
rung von Niederschlagswasser können die Beeinträchtigungen 
reduziert werden.
Oberflächengewässer
Beeinträchtigungen auf Oberflächengewässer im Plangebiet 
sind entsprechend dem jetzigen Planungsstand nicht ableitbar. 
Die Einleitung der Niederschlagsentwässerung würde zu einem 
Wasser-spiegelanstieg des Krambecksmoores führen, was des-
sen Wasserregime zukünftig stabilisieren würde.
Trinkwasserschutzzone
Beeinträchtigungen auf die Trinkwasserschutzzone sind entspre-
chend dem jetzigen Planungsstand nicht ableitbar.

Schutzgut Fläche
Mit der Umsetzung der Planung sind Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Fläche zu erwarten. Mit dem hier vorliegenden Be-
bauungsplan wird dem hohen Wohnungsbedarf der Stadt Dassow 
stattgegeben. Hierdurch erfolgt die Überplanung von Agrarflä-
chen, einer ehem. Kleingartenanlage sowie Gehölzflächen. Durch 
die Festsetzung von GRZ und GRmax in den allgemeinen Wohn-
gebieten (WA) erfolgt eine Minderung des Flächenverbrauchs.

Schutzgut Luft und Klima
Mit der Umsetzung der Planungsziele kann mit Auswirkungen auf 
das Klima gerechnet werden, welche jedoch nicht zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
Innerhalb des Plangebietes sind keine Bau- oder Bodendenkma-
le oder sonstige zu beachtende Sachgüter bekannt (Landkreis 
Nordwestmecklenburg, Untere Denkmalschutzbehörde Stel-
lungnahme vom 10.07.2025). Die gesetzlichen Bestimmungen des 
Denkmalschutzes sind zu beachten.
Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung zum Vorentwurf des 
B-Planes 36 weist ein Bürger auf die auf seinem Grundstück be-
findlichen Funde einer Urnensetzung hin (Ö6, Privat 6 Stellung-
nahme vom 01.08.2024, nachrichtliche Übernahme). Zudem sei 
mit weiteren unterirdischen Bodendenkmalen im Plangebiet zu 
rechnen.

Schutzgut Landschaftsbild/Ortsbild
Mit der Umsetzung der Planung erfolgt die Beseitigung des städ-
tebaulichen Missstandes und die Aufwertung des Ortsbildes in 
diesem Bereich.

Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutz-
güter
Durch geplante Maßnahmen zur Neupflanzung von Hecken- und 
Gehölzstrukturen entstehen positive Wechselwirkungen zwi-
schen dem Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biodiversität sowie 
den Schutzgütern, Boden und Wasser hinsichtlich Wind- und 
Wassererosion im Verhältnis zur vorherigen Ackernutzung.
Die Wechselwirkungen zwischen (klein-) klimatischen Verände-
rungen sind aufgrund der Brachfläche mit Gehölzbereichen sowie 
der Ackerflächen geringfügig. Bezüglich des natürlichen Wasser-
haushalts durch Verdunstung und Versickerung ist die Beeinflus-
sung stark. Allerdings wird mit Maßnahmen wie Dachbegrünung 
auf Nebenanlagen und Flachdächern und einem Entwässerungs-
konzept diesen starken Beeinträchtigungen entgegengewirkt.
Aufgrund der Versiegelung entstehen Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern Boden, Fläche und Wasser. Diese werden 
Mithilfe verschiedener Maßnahmen reguliert. (Quelle: Umwelt-
bericht)

Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundla-
ge des Art. 6 Abs. 1e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
i.V.m. § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V). Sofern die Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgegeben wird, erhält der Absender 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Auf die Datenschutzerklärung des Amtes Schönberger Land wird 
ausdrücklich aufmerksam gemacht http://www.schoenberger-
land.de/Datenschutzerklärung.


